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Der Schätzung und Validierung von Kreditumrechnungs-Fakto-
ren (CCF) im Rahmen der Ermittlunge des Exposure at Default
(EAD) wurde bislang zu geringe Aufmerksamkeit geschenkt. CCF
haben im Risikomangement eine weit reichende Bedeutung, so
auch im Kontext der IRB-Ansätze von Basel II und der Kredit-
risikosteuerung auf Grund des umfangreichen Kontokorrent-
kredit- und Aval-Geschäfts in Deutschland.

Für Banken, die sich im Zusammenang mit Basel II bei der 
Bewertung von Krediten an Staaten, Banken und Unternehmen
für den fortgeschrittenen IRB-Ansatz bzw. für den IRB-Ansatz
bei Retailkrediten entscheiden, besteht eine spezielle Herausfor-
derung in der Schätzung der Risikoparameter PD (Ausfallwahr-
scheinlichkeit in Prozent), LGD (Verlustquote bei Ausfall in Pro-
zent) und EAD (Forderungshöhe bei Ausfall in Euro). Diese Para-
meter sind von großer Bedeutung, da sie die regulatorische 
Eigenkapitalanforderung für das Kreditportfolio bestimmen.

Während die Schätzung der PD und LGD in Literatur und Praxis
ausführlich diskutiert wurden, gilt dies nicht für die Forderungs-
höhe bei Ausfall (EAD). Für das EAD von bilanziellen Aktiva gilt
als Untergrenze der Bilanzansatz1, der auch in den meisten 
Fällen die relevante Schätzung darstellen dürfte. Für Derviate 
gelten die Regeln der EAD-Ermittlung aus den Basleler Markt-
preisrisikopapieren weiterhin. Daher fokussiert dieser Aufsatz
auf die EAD-Schätzung für die klassischen außerbilanzillen Ge-
schäfte, wie Kreditzusagen und Avale. Die EAD-Schätzung erfolgt,
indem zunächst ein Credit Conversion Factor (CCF) geschätz
wird. Dieser gibt an, wie viel Prozent einer offenen Linie vor ei-
nem Ausfall erfahrungsgemäß genutzt werden. Die EAD ergibt
sich dann wie folgt:

(1) EAD = Inanspruchnahmeaktuell

+ CCF * Offene Zusageaktuell

Trotz der Bedeutung des EAD in Basel II wurden bisher nur rela-
tiv wenige Studen zu diesem Thema durchgeführt.2

Modellierung des CCF für unterschiedliche
Produkttypen

Bei Geschäften mit unbestimmter zukünftiger Inanspruchnahme
können drei Produktkategorien und somit auch drei Schätzver-
fahren für den CCF unterschieden werden. Bei der ersten Pro-
duktkategorie handelt es sich um alle Geschäfte, bei denen die In-
anspruchnahme vollständig oder zumindest weit gehend vor dem
Zeitpunkt des Ausfalls erfolgt. Ein typischer Beanspruchungs-

verlauf für diese Produkte ist in Abbildung 1 anhand eines Kon-
tokorrentkredits (KK) dargestellt. Weiter Produkte dieser Katego-
rie sind unwiderrufliche Kreditzusagen sowie Platzierungs- und
Übernahmeverpflichtungen. Bei der zweiten Kategorie handelt
es sich um Produkte mit einer Inanspruchnahme typischerweise
nach dem Ausfallereignis. Der Kreditnehmer kommt erst nach
dem Ausfall seinen Verpflichtungen nicht mehr nach, so dass
auch erst ab diesem Zeitpunkte Forderungen entstehen. Abbil-
dung 2 zeigt beispielhaft die Ziehung nach dem Ausfall bei einem
Aval. Ziehungen nach dem Ausfall bestehen daneben auch bei
Garantien und Akkreditiven.

Bei der dritten Kategorie handelt es sich um eine Kombination
der beiden ersten Kategorien. Gewährt die Bank einem Kredit-
nehmer einen Avalrahmen, so können bis zu einer festgelegten
Höhe mehrer Avale ohne neuen Kreditbeschluss ausgestellt wer-
den. Die Nutzung des Rahmens steht in diesem Fall bereits vor
dem Ausfall fest, die Ansprüche aus den Einzelavalen ergeben
sich jedoch erst nach dem Ausfallereignis. Geschäfte der dritten
Kategorie werden im vorliegenden Aufsatz nicht betrachtet.

Schätzverfahren für den CCF

Da für den deutschsprachigen Raum Kotokorrent- und Avalkredite
sowie der Avalrahmen von großer Bedeutung sind, werden die
Verfahren zu Schätzung des EAD anhand dieser Produkte vor-
gestellt.

Kontokorrentkredit: Kontokorrentkredite zeichnen sich durch
ein Kreditlimit und eine vorhandene Ausnutzung diese Limits
zum Zeitpunkt des Ausfalls aus. Typischerweise setzt für diese
Produkte bei den ersten Anzeichen finanzieller Schweirigkeiten
des Kreditnehmers ein Wettlauf zwischen dem Kreditnehmer
und der Bank ein. Während die Bank versucht, den finanziellen
Schaden bei einem potenziellen Ausfalll zu begrenzen und daher
im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten vorhandene Kredit-
linien kürzt, wird der Kreditnehmer durch die Zahlungsschwie-
rigkeiten einen höheren Finanzierungsbedarf haben und ver-
suchen, das Limit soweit möglich auszuschöpfen. Die Schätzung
des seitens der Aufsicht geforderten ausfallgewichteten Mittels
erfolgt in drei Schritten:

1. Schätzen des CCF für jede historische Einzelbeobachtung,
2. Schätzen des CCF für eine Betrachtungsperiode 

(Querschnittsschätzung),
3. Schätzen des CCF auf Basis der vorliegenden Betrachtungs-

perioden (Längsschnittsschätzung).
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Das Ergebnis des dritten Schritts ist der Schätzer, der für die EAD-
Berechnung zu Grunde zu legen ist. Gemäß Ziffer 468 der 
neuen Verlautbarung sind im Längsschnitt zusätzlich zu den
mittleren CCFs auch Downturn-CCF zu ermitteln. Diese Forde-
rung ist eine Analogie zur Anforderun, einen Downturn-LGD für
die Eigenkapitalrechnung zu Grunde zu legen. Als Downturn-
Schätzer kann z.B. ein Verteilungsquantil oder das Mittel der bei-
den CCF-Werte der Jahre mit den höchsten tatsächlichen Verlus-
ten zu Grunde gelegt werden. Da dieser Aspekt lediglich Schritt
3 der Schätzung betrifft und auch die Validierung und der Stress-
test bezogen auf die mittlere CCF-Schätzung erfolgen können,
wird dieser Aspekt im Folgenden nicht expizit modelliert.
Historische Einzelbeobachtungen (Schritt 1): 
Die Basisformel für die Berechnung des Kreditumrechnungs-
faktors eines ausgefallenen Kredites i lautet

(2) CCFi = max { ;0}

wobei tA der Ausfallzeitpunkt und tk der relevante Kalkulations-
zeitpunkt ist.Vereinfachend wird zunächst angenommen, dass
der Kalkulationszeitpunkt stets ein Jahr vor dem Zeitpunkt des
Ausfalls liegt. Um eine angemessene konservative Berechnung
des Kreditumrechnungsfaktors CCF zu gewährleisten, werden
negative Werte bei Null gekappt. Bei Betrachtung der Rechen-
weise wird deutlich, dass eine Grundanforderung an die histo-
rischen Daten die Verfügbarkeit sowohl des Limits als auch der
Inanspruchnahme ein Jahr vor dem Ausfall ist. Da Ausfälle nicht
immer zur gleichen Zeit stattfinden, verlangt dies eine konti-
nuierliche Dokumentation dieser Daten. Wendet man Gleichung
2 auf das Beispiel in Abbildung 1 an, so ergibt sich ein CCF von
82%. Das Geschäft wurde also faktisch in zwei Teilgeschäfte un-
terteilt, wobei eines der Geschäfte einem Kredit in der Höhe von
20 TEUR und das andere Geschäft einer Kreditzusage über 50
TEUR, von der zum Ausfallzeitpunkt 41 TEUR gezogen wurden,
entspricht. 

Wird Gleichung 2 jedoch ohne Berücksichtigung der genauen
Umstände angewendet, kann dies zu ökonomisch fragwürdigen
Ergebnissen führen. Abbildung 3 fasst die sechs möglichen Kons-
tellationen aus Limit zum Kalkulationszeitpunkt und Inanspruch-
nahme zum Zeitpunkt des Ausfalls zusammen, die im Folgenden
näher diskutiert werden.

i i            i 
Fall 1: Limitt > IAt > IAt 

Hier erhöht sich die Inanspruchnahme innerhalb des Betrach-
tungszeitraums, das ursprüngliche Limit wird jedoch nicht 
erreicht, da die Bank frühzeitig die Schwierigkeiten des Kredit-
nehmers erkennt und das Limit entprechend absenkt. Dieser Fall
ist auch in Abbildung 1 dargestellt. In der Regel ergeben sich
durch Anwendung von Gleichung 2 ökonomisch sinnvolle Ergeb-
nisse, d.h. ein CCF zwischen 0% und 100%. Zu bedenken ist eine
Eliminierung von Fällen mit sehr kleinen offenen Zusagen zum
Kalkulationszeitpunkt, um ökonomisch aussagelose Fälle nicht
in die Ermittlung eingehen zu lassen.

i             i            i
Fall 2: Limitt > IAt > IAt

Hier geht die Inanspruchnahme im Betrachtungszeitraum 
zurück, so dass diese bei Ausfall geringer ist als ein Jahr zuvor.
Durch die untere Begrenzung von Gleichung 2 auf Null ist das
Ergebnis ökonomisch sinnvoll. Es entsteht demnach keine wei-
tere Ziehung.

Inanspruchnahmet - Inanspruchnahme t 
Limitt - Inanspruchnahmet

1. Entwicklung der Inanspruchnahme bei Kontokorrentkrediten 2. Entwicklung der Inanspruchnahme bei Avalen
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Fall 3: IAt > Limitt > IAt 
Dieser Fall ist dadurch geprägt, dass zum Zeitpunkt des Ausfalls
die Inanspruchnahme höher als das ursprünglich gewährte Limit
ist und der CCF somit größer als 100% wird. Gründe hierfür 
können eine von der Bank geduldete Überziehung des Limits,
eine unterjährige Erhöhung des Limits oder operationale Fehler
bei der Überwachung des Limits sein.

Generell bestehen drei Möglichkeiten mit diesen CCFs, die 
größer als 100% sind, umzugehen. Es können die sehr hohen
CCFs verwendet werden, die berechnteten Ergebnisse können bei
100% gekappt werden oder es kann ein zusätzlicher Inanspruch-
nahmefaktor eingeführt werden, wobei in diesem Artikel ledig-
lich auf die letzte Möglichkeit eingegangen wird. Die Einführung
eines zusätzlichen Inanspruchnahmefaktors zur Adjustierung
der Kreditlinie ist sinnvoll, wenn die Überziehung des Limits bis
zu einem bestimmten Betrag in einem Kunden- oder Produkt-
segment von der Bank generell geduldet wird. Für eine einzlene
Beobachtung errechnet sich der Inanspruchnahmefaktor IAFi
folgendermaßen:

Inanspruchnahmet 

(3) IAFi = max  { ;100%}Limitt

Für ein Segment oder das Gesamtportfolio kann der Inanspruch-
nahmefaktor dann etnsprechend durch Bildung des ausfallge-
wichteten Mittels der Ergebnisse aus Gleichung 3 berechnet 
werden. Bei einem Limit von 100 TEUR, einer Inanspruchnahme
zum Kalkulationszeitpunkt von 50 TEUR und einer Inanspruch-
nahme zum Ausfallzeitpunkt von 110 TEUR würde sich somit bei
herkömmlicher Berechnung 

110 - 50
CCFi = max { ;0 } = 120%  

100 - 50

ergeben. Wird zuvor jedoch ein hypothetischer Inanspruch-
nahmefaktor von 1,15 für das entsprechende Segment ermittelt
und mit dem Limit  von 100 TEUR multipliziert, so ergibt sich
eine sinnvollere Größe von 

110 - 50
CCFi = max { ;0 } = 92,3%1,15 * 100-50

Um das Risiko nicht zu unterschätzen, muss auch die offene 
Linie bei der EAD-Berechnung mit dem Inanspruchnahmefaktor
erhöht werden.

Liegt dagegen keine Duldung, sondern eine unterjährige Er-
höhung des Limits vor, gestaltet sich die Situation etwas anders.
Eine Erhöhung des Limits kann aus Sicht der Bank für ein Un-
ternehmen, das bereis Zahlungsschwierigkeiten hat, sinnvoll
sein, wenn durch die zusätzlichen liquiden Mittel der Ausfall
eventuell abgewendet werden kann. Bei einem Limit zum Kalku-

lationszeitpunkt von 100 TEUR, einer Inanspruchnahme zum
Kalkulationszeitpunkt von 50 TEUR und einer Inanspruchnahme
zum Ausfallzeitpunkt von 150 TEUR ergibt sich bei der her-
kömmlichen Berechnungsweise das folgende Ergebnis:

150 - 50
(4) CCFi = max {              ;0}= 200% 100 - 50

Es stellt sich die Frage, ob dieser Wert von 200% in der Schätzung
zu verwenden ist. 

Diese Frage ist zu bejahen, falls die Limit-Erhöhung einen hohen
Zusammenhang zum später eingetretenen Ausfall hat. Der Wert
von 200% stellt dann das Gegenstück zum Fall 1 dar: Der Bank
ist es nicht gelungen, das Limit nach unten anzupassen, vielmehr
wurde es noch erhöht. Umgekehrt ist im Idealfall zu erwarten,
dass diese Vorgehensweise der Limit-Erhöhung viele Ausfälle ver-
hindert und damit die Ausfallwahrscheinlichkeit senkt.

Wenn umgekehrt die Limit-Erhöhung als echtes Neugeschäft an-
zusehen ist, ist der CCF auf einen niedrigeren Wert zu begren-
zen, da im Rahmen von Basel II kein Eigenkapital für zu erwar-
tende Neugeschäfte zu halten ist. Dies geschieht, indem als Be-
messungsgrundlage für die Ausnutzung das neu vereinbarte
Limit verwendet wird. Nimmt man für das vorherige Beispiel an,
dass einige Monate vor dem Ausfall eine Erhöhung des Limits auf
200 TEUR erfolgte, und dass zum Zeitpunkt der Erhöung die In-
anspruchnahme 100 TEUR war, erhält man den CCF:

(5) CCFi = max  {               ;0}

150 - 100
= max  {          ;0} = 50%200 - 100

wobei tfreiw den Zeitpunkt der freiwilligen Limiterhöhung kenn-
zeichnet. tfreiw liegt also immer weniger als ein Jahr vor dem Aus-
fall. Sowohl die Modifikation der Limitadjustierung mittels eines
empirischen Inanspruchnahmefaktors als auch die Anpassung
auf den Zeitpunkt der letzten freiwilligen Limterhöhung sollte in
der Modellierung berücksichtigt werden.

Die Fälle 4 bis 6 sind dadurch gekennezeichnet, dass zum Aus-
fallzeitpunkt bereits eine negative offene Zusage vorlag. Diese
Fälle sollten nicht in die Berchnung der durchschnittlichen CCFs
einbezogen, sondern stattdessen einer Einzelfallprüfung unter-
zogen werden. Im Rahmen des Aufsatzes werden sie nicht weiter
betrachtet. Sind gemäß der sechs dargestellten Fälle die CCFs für
alle Kredite entweder ermittelt oder diese von der Durchschnitts-
berechnung ausgescchlossen worden, so kann der ausfallgewich-
tete Durchschnitts-CCF für eine Betrachtungsperiode (Schritt 2)
für zuvor definierte Segment y (z.B. differenziert nach Kunden-
gruppen oder Bonität) gemäß

Limitt          - IAt

IAt - IAt

A k k

A

k

A freiw

freiw freiw
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1 Hy
(6) CCFy =          S CCFi

H
y     i=1

berechnet werden, wobei Hy die Anzahl der für die CCF-
Berechnung relevanten ausgefallenen Kredite in Segment y ist.
Die Berechnung für die Längsschnittsschätzung für den mittle-
ren CCF kann dann analog, bezogen auf die Ausfälle aller 
Perioden, erfolgen. Für einen Downturn-CCF kann das Mittel der
beiden Perioden mit dem höchsten ökonomischen Verlust (nicht
notwendigerweise dem höchsten CCF) verwendet werden.

Avalkredite: Bei Avalkrediten erfolgt die Inanspruchnahme im
Gegensatz zu den Kontokorrentkrediten erst nach dem Ausfall.
Im Beispiel in Abbildung 2 wird die Bank zwei Mal, zunächst
zum Zeitpunkt t1 mit 30 TEUR und dann zu t2 mit weitern 10
TEUR aus dem Aval in Anspruch genommen. Die Berechnung
des CCF erfolgt gemäß:

T

SZ
i . D

Restlaufzeit      t>t     
(7) CCFi                   =       

Ai

wobei tA der Zeitpunkt des Ausfalls, SZt die Summe der 
Ziehungen nach dem Ausfall und Ai die Höhe des Avalkredites
ist. DtA,t ist der Diskontfaktor. Die Diskontierung hat auf Basis
der gültigen Zero-Bond-Zinsstruktur zum Ausfallzeitpunkt be-
zogen auf den Ausfallzeitpunkt zu erfolgen. Im Beispiel ergibt
sich für den Aval ein CCFi = (30 + 10)/70 = 57,1%. Die Ermittlung
des ausfallgewichteten Durchschnitts für ein Segment y erfolgt
analog zu Gleichung 6.

Validierung

Eine zentrale Anforderung hinsichtlich der Anwendung der IRB-
Verfahren ist die Validierung der Schätzungen. Die quantitative
Validierung kann dabei in Untersuchungen der Trennschärfe, 
Kalibrierung und Stabilität unterschieden werden. Während die
Techniken für Ratingsysteme und die PD-Schätzung relativ etab-
liert sind, stellt die Übertragung der Validierungstechniken auf
LGD und CCF eine weitere Herausforderung im Rahmen von 
Basel II dar. Die Autoren sehen im Hinblick auf die Kalibrierung
der CCF-Schätzung als geeignete Technik das Reliability-
Diagramm, den Brier-Score3 und Konfidenzintervalle, die mittels
Bootstrapping4 ermittelt werden, an.

Im Folgenden wird nur kurz auf das Bootstrapping eingegangen.
Hierbei handelt es sich um eine Resampling-Technik zur Kon-
struktion von empirischen Verteilungen und Konfidenzinter-
vallen von Kennzahlen wie z.B. dem Mittelwert. Aus beobachte-
ten Realisationen (z.B. 30 CCF-Beobachtungen in einer Periode)
werden mit Zurücklegen in sehr vielen Läufen (z.B. 10.000) neue
Realisationen (z.B. jeweils wieder 30) gezogen. Für jede dieser

Realisationen wird beipielsweise der Mittelwert gebildet. An-
schließend kann die empirische Verteilung des Mittelwerts (also
des CCF-Schätzers) bestimmt werden.

Das Bootstrapping beschreibt also, wie stark der Mittelwert von
30 beobachteten CCFs schwanken kann. Hieraus kann nun ein
A-priori-Konfidenzintervall bestimmt werden. Des Weiteren
kann anhand der Bootstrapp-Verteilung prinzipiell auch Auf-
schlag für Schätzgenauigkeiten oder auch ein Faktor zur Ablei-
tung des Downturn-CCF ermittelt werden. Abbildung 4 zeigt 
illustrativ eine Bootstrap-Verteilung von CCFs bei 30 zu Grunde
liegenden Beobachtungen. Bei einem Mittelwert von 57,5% ent-
spricht das obere 95%-Quantil dem Wert 64%. Dieser Wert kann
beipielsweise als Schwelle für das Backtesting verwendet werden.
Andererseits kann die vorgestellte Ableitung von Konfidenzinter-
vallen auch für die Bestimmung von konservativen Schätzwerten
benutzt werden.

Fazit

Kreditumrechnungs-Faktoren können zum einen zur Kalkula-
tion der Mindest-Eigenkapitalanforderungen nach Basel II bei-
spielsweise für das IRB-Retail-Portfolio dienen. Zum anderen
können sie auch in der Kalkulation und der Risikomessung ver-
wendet werden. Nicht zuletzt geben die ermittelten CCF-Werte
Aufschluss über die Fähigkeit der Bank, die Kreditanspruchnahme
in der Phase vor dem Ausfall zu begrenzen.

4. Bootstrap-Verteilung für den mittleren CCF
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